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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1970

Norm

StVO §17 Abs1

Rechtssatz

Das Ausmaß des bei der Vorbeifahrt eines Lastkraftwagens an einem zur Nachtzeit auf einer Freilandstraße

entgegenkommenden Fußgänger einzuhaltenden seitlichen Sicherheitsabstandes richtet sich in Berücksichtigung der

eigenen Fahrgeschwindigkeit und der Möglichkeit der Irritierung durch Lichtquellen entgegenkommender oder

nachkommender Fahrzeuge auch noch nach der Erfahrungstatsache, daß der Fußgänger selbst durch das Licht des

ihm entgegenkommenden Fahrzeuges oder durch Bodenunebenheiten in seiner Gehweise gestört und unsicher

gemacht werden kann (ZVR 1968/47), wie ja überhaupt beim Vorbeifahren an Fußgängern nicht auf deren richtige

Reaktion vertraut werden darf (ZVR 1962/136, 1963/84, 86, 167; 1964/2; 1965/98 uam) in diesem Fall ein Meter

Seitenabstand zu gering.
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